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„Der Geist kann die Frage: wie ist es jetzt? Noch weniger fassen, als die
Frage: wie wird es künftig seyn? Was wird jetzt unsere Verfassung seyn?
Puncte, woran er sich jetzt hängen kann, Momente, aus welchen er die
Beantwortung dieser Fragen ableitet, suchend, ruht er sich nur an Puncte der
Ansicht: wie war es bey Deinen Vorältern? Wie war es bei Dir? Ansichten
und unvollständige Vergleichung der reminiscierten Gegenstände mit ihren
künftigen Surrogaten, – dies ist das, was er jetzt vermag.“

Der Reichskammerassessor Vahlkampf zum Ende
des Heiligen Römischen Reiches.1

A. Kontinuität

I. Hinführung

1. Erkenntnisinteresse

Am Anfang dieser Arbeit stand das Interesse an der (staats)rechtlichen Reaktion
auf Übergänge und Krisen. In einem (verfassungs)rechtswissenschaftlichen Kontext
führte dieses Interesse zu der retrospektiven Frage, wie sich eine neue Verfassung zu
dem ihr vorangegangenen Staat verhält und äußert: Würde sie ihn kritisieren, sich
(explizit) abgrenzen? Würde sie den neuen Staat zu dessen Nachfolger erklären?
Oder eine differenziertere Sicht vermitteln? Dies wiederum warf schnell die Frage
auf, wann eine solcheAussage „berechtigt“ oder „unberechtigt“ wäre: ob sie alsomit
der „Wahrheit“ übereinstimmte oder nicht. Mit anderenWorten:Wäre der neue Staat
„tatsächlich“ kontinuierlich oder diskontinuierlich zum alten? Damit gelangt man
schließlich zu demProblem, wie eine solche „Wahrheit“ überhaupt bestimmt werden
könnte. Die hier später so genannten „Verfassungsaussagen“ mussten zu etwas in
Beziehung gesetzt werden. Damit ergeben sich für die vorliegendeArbeit zwei Ziele:
Erstens, die Bestimmung einer Kontinuität, die mit den Aussagen zu ihr in Bezug
gesetzt wird, um – zweitens – zu erfahren, wieKontinuität ausgedrücktwird, ob dies
berechtigt geschieht und welche Folgerungen sich hieraus ziehen lassen.

Die Bestimmung von Kontinuität in Bezug auf Staatswesen könnte zunächst
anhand des Völkerrechts versucht werden. Dieses stellt mit der Kontinuität die Frage
nach der Identität des Staates als Völkerrechtssubjekt durch die Zeit. Diese wird
allgemein anhand „objektiver“ Kriterien wie Staatsgebiet oder Staatsvolk zu be-
stimmen versucht. Eine solche Sichtweise begreift den Staat als eine teils physische,
teilsmetaphysische2Existenz, die entstehen und untergehen und sich auch sonst ihrer
Art nach verändern kann.

1 Vahlkampf, Ansichten, S. 4.
2 Mitteis, Die Rechtsgeschichte und das Problem der historischen Kontinuität, Berlin 1948,

S. 6 benennt das „Gebiet des geistigen Seins“ gar als „daswahre Sein aller Geschichte und somit
auch der Rechtsgeschichte“.



Die Frage nach der Staatsidentität fragt sodann nach der Weiterexistenz, dem
Fortbestehen „des“ Staates. Sie geht damit implizit davon aus, dass Staaten aus zwei
grundlegenden Arten von Anteilen bestehen müssen: Solchen, die vergänglich und
veränderbar sind (etwa Regierungen und Verfassungssysteme) und solchen, die auch
über fundamentale (innere) Veränderungen hinweg gleichbleiben (etwa das
Staatsvolk).3 Nur so ist es zu erklären, völkerrechtlich vom gleichen Staat zu spre-
chen, während er sich durch Regierungs- und Staatsformwechsel, Revolution und
Krieg zeitweilig radikal ändert.

Die Frage danach, worin diese Anteile bestehen und wie Veränderungen in diesen
zu bewerten sind, bestimmt die Antwort darauf, ob dieser Staat weiterbesteht und
jener ist – oder nicht. Bereits hier stellt sich die Frage, ob es sich dabei überhaupt um
ganz bestimmte Anteile handeln kann oder ob es sich sowohl im Sinne theoretischer
Konsistenz als auch praktischer Realitätsnähe nicht um eine Kombination von
qualitativer und quantitativer Wertung handeln muss.

Das Völkerrecht folgt aber – wie gleich zu zeigen sein wird – in der Bejahung von
Kontinuität seinen eigenen Kategorien und entscheidender: Motiven, die seinen
Nutzen für eine „objektive“ Kontinuität in Frage stellen.

Die verfassungsrechtliche Perspektive betrachtet Kontinuität demgegenüber v. a.
als eine Frage der Legalität des Verfassungswechsels, mit anderen Worten: Wurden
die Voraussetzungen einer Verfassungsänderungsnorm erfüllt?4

Beide Sichtweisen bieten keine vollends befriedigende Sicht auf staatliche
Kontinuität. Die Argumentation muss daher einerseits auf geschichtliche Vorgänge
ausgreifen: Äußerungen von an der Verfassungsgebung Beteiligten, Sekundärquel-
len und die Geschehnisse als solche. Dies ist das Feld der Geschichtswissenschaft,
das ihr nicht streitig gemacht werden soll. Vielmehr soll es als Basis und Arbeitshilfe
für die verfassungstheoretische Betrachtung dienen.

Das zeitgenössische und heutige Schrifttum schließlich bewertet die historischen
Vorgänge naturgemäß unterschiedlich. Häufig ist dabei auch nicht eindeutig, wie
Kontinuität letztlich aufgefasst wird: im Sinne ideengeschichtlicher Strömungen,
vermittelt durch Individuen, staatsrechtlich, völkerrechtlich, verfassungsrechtlich
oder geschichtlich.

So verbleibt für die Feststellung „objektiver“ Kontinuität der Erkenntnisgegen-
stand selbst: Materiell im Hinblick auf die durch die Verfassung gestalteten Organe
und deren Kompetenzen, formal etwa anhand der (Selbst-)Bezeichnungen der
Staaten soll anhand eines diachronen Vergleichs festgestellt werden, wie sich diese
Ausgestaltung änderte oder gleichblieb und so eine erste Bedeutung von „Verfas-
sungs(dis)kontinuität“ gewonnen werden: Als objektiv anhand des Verfassungs-

3 Vgl. dazu allgemein Rein, Kontinuität, S. 14: „In der Kontinuität der „Entwicklung“ wird
eine Grundsubstanz sichtbar, und Kontinuitätsverlust muß dann zu einem bedrohlichen Sub-
stanzverlust führen […].“

4 Vgl. hierzu sogleich, II. 4.
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textes zu ermittelnde Veränderung oder Stagnation. In diesem Sinn versteht das
Schrifttum „materielle“ Verfassungskontinuität.5 Für diese Perspektive wird auf das
von A. Leisner entwickelte Verständnis und Modell von Kontinuität zurückgegrif-
fen,6 das an die hiesige Untersuchungsrichtung angepasst wird.

ImAnschluss wird die Verfassung gleichsammit sich selbst in Bezug gesetzt:Wie
äußert sich die Verfassung im oben geschilderten Sinne nunmehr „subjektiv“ zur
Frage der (Dis-)Kontinuität zum Vorgängerstaat? Wählt sie etwa die gleichen
Symbole und Bezeichnungen? Und können diese Passagen mit der sonstigen Ge-
staltung des Staatswesens durch die Verfassung in Einklang gebracht werden?
Worauf deuten Dissonanzen hin? Diese und weitere Fragen zeigen eine zweite
Bedeutung vonVerfassungskontinuität auf: alsAussage überKontinuität, die sich auf
die objektive rechtliche Gestaltung stützen kann oder nicht. Stimmt eine solche
Verfassungsaussage mit der (relativen) Wahrheit nicht überein, soll im Folgenden
von Kontinuitätsbehauptungen gesprochen werden. Aussagen und Behauptungen,
ihre Möglichkeiten und Modalitäten, bilden sodann das eigentliche Erkenntnisin-
teresse der Arbeit. Die vorliegende Arbeit betrachtet die durch die Verfassung selbst
vermittelte Kontinuität – die Verfassungskontinuität – so einerseits als Trägerin einer
„Staatsessenz“ und andererseits als Darstellung ihrer selbst in Verfassungen.

Grundannahme der weiteren Untersuchung ist nun, dass die Formulierung der
Verfassungsurkunde eines neuen sozio-politischen Gebildes nicht freie Poesie noch
technische Sprachmechanik ist, sondern sich eines Fundus bedient – es wird im
Folgenden von topoi gesprochen. Die nächste Annahme ist, dass die Elemente dieses
Fundus’ mit Bedacht ausgewählt werden, um darauf zu rekurrieren, oder sich von
dem Vorhergehenden abzugrenzen. In die Untersuchung einbezogen wird dabei
neben der eigentlichen Verfassungsurkunde auch das „nur-materielle“ Verfas-
sungsrecht; dasjenige also, das sich nicht in der Verfassungsurkunde findet, jedoch
wegen seiner grundlegenden Regelungen etwa zur Staatsorganisation oder zur Wahl
zum Verfassungsrecht zu zählen ist.7

Damit steht diese Arbeit methodisch im Zeichen der historisch-genetischen
Auslegung. Sie kann sich einer wesentlichen Kritik an ihr – der mangelnden Rele-
vanz im Zeichen der Zeit8 – dadurch entziehen, dass sie sich dem Verfassungstext
zum Entstehungszeitpunkt verpflichtet sieht und nicht versucht, gegenwärtige
Rechtsfragen zu beantworten. Ein weiteres Manko dieser Technik sei die mangelnde
Feststellbarkeit eines abstrakten gesetzgeberischen Willens.9 Dem wäre aber nur
beizupflichten, wenn man denn „den (Verfassungs-)Gesetzgeber“ als eine levi-

5 Vgl. dazu ebenfalls sogleich, II. 4. b).
6 A. Leisner, Kontinuität als Verfassungsprinzip, Tübingen 2002.
7 Vgl. etwa Kloepfer, Verfassungsrecht I, S. 20.
8 Vgl. etwa Zippelius, Methodenlehre, Kap. I, § 4, III, S. 19 ff.
9 Vgl. Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 149.
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